
Beschluss: 

 

Der Stadtrat stimmt einstimmig im konsumtiven Haushalt des Haushaltsjahres 2022, 

Teilhaushalt 05 „Sicherheit und Ordnung“, im Deckungskreis „A310000003“ (gegenseitige 

Deckungsfähigkeit der Zeilen 10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 14 „Sonstige 

laufende Aufwendungen und 18 „Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen“ 

innerhalb des Amtes 31) in Zeile 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der 

Bewilligung eines erheblichen überplanmäßigen Aufwandes bzw. einer erheblichen 

überplanmäßigen Auszahlung i. H. v. 1.650.000 Euro, die im Rahmen der Ukraine-Krise 

entstanden sind, zu. 

 

Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen aus der 

Zuwendung des Landes aus dem Bescheid vom 19.10.2022 („Landesleistung an die Landkreise 

und kreisfreien Städte aufgrund des § 3c S. 2 Landesaufnahmegesetz AufnG RP“), im 

Teilhaushalt 11, Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ in 

gleicher Höhe. 

 

 

 


